
Nach Prüfung der Jahresrechnung unter Berücksichtigung der gegebenen 
Aufklärungen und Begründungen zu den im allgemeinen Berichtsband dargestellten 
Prüfungshinweisen durch den Rechnungsprüfungsausschuss beschließt der Rat der 
Stadt Siegen: 
 
a) die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2000 mit folgenden Ergebnissen: 
 

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt 343.817.320,23 DM 
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt 61.875.294,35 DM 
 
Summe Soll-Einnahmen 405.692.614,58 DM 
 
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 1.680.152,77 DM 
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste 4.760.530,42 DM 
+  Neue Haushaltseinnahmereste 9.407.428,26 DM 
 
Summe bereinigte Soll-Einnahmen 408.659.359,65 DM 
 
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt 388.167.362,95 DM 
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt 54.778.504,82 DM 
(darin enthalten Überschuss nach § 41 Abs. 3 
Satz 2 GemHVO =                                   58.694,50 DM) 
 
Summe Soll-Ausgaben 442.945.867,77 DM 
 
+  Neue Haushaltsausgabereste 
     Verwaltungshaushalt 496.000,00 DM 
     Vermögenshaushalt 15.741.477,02 DM 
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste 
     Verwaltungshaushalt 155.488,79 DM 
     Vermögenshaushalt 4.014.328,91 DM 
./. Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 DM 
 
Summe bereinigte Soll-Ausgaben 455.013.527,09 DM 
 
Abschluss 
Bereinigte Soll-Einnahmen 408.659.359,65 DM 
Bereinigte Soll-Ausgaben 455.013.527,09 DM 
 
Unterschied Soll-Einnahmen/Ausgaben 
(Fehlbetrag) - 46.354.167,44 DM 

 
b) dem Bürgermeister Entlastung zu erteilen. 
 




